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ERGAENZUNGSVORSCHLAG KONRAD III . ZURLAUBEN ZU EINEM ARTIKEL DER
WALLISER LANDESORDNUNG

Dem Artikel über die Souveränitätsrechte des Bischofs , insbe¬

sondere dessen Vorrang und Vorsitz , ist folgendes hinzuzufügen:
Alle ernannten Offiziere und Amtsleute sollen ihre schuldigen



Eide nach alten Gewohnheiten und Bräuchen vor dem Bischof able-

gen . Weiter müssen die Landräte gemäss der Landesordnung von

1573 ernannt und diese in all ihren Bestimmungen bestätigt wer¬

den . Schliesslich soll über Bündnisse und Beschlüsse , die weder

das Bistum noch das Kapitel berühren , entweder nach dem Gut¬

dünken des Landeshauptmanns oder bei wichtigen Entscheiden

durch die zusammengerufenen Landräte entschieden werden.

— Blatt 74 v  leerAH 9 , 74
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